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Rechtsmittel (Kanton Zürich, Bund) 

 
 

 
 

 Vor-, Teil- oder Endentscheide 
 Entscheide über vorsorgliche 

Massnahmen 

 Nicht-berufungsfähige 
Entscheide 

 Kostenentscheide 
 Prozessleitende Entscheide

 Vor-, Teil- oder Endentscheide 
 prozessleitende Entscheide 

Berufung an das Obergericht (OGer)

 OGer hat volle Kognition, d.h. umfassende 
Überprüfung des Urteils 

 Hemmung der Rechtskraft im Rahmen der 
Anträge 

 Noven sind unter der Voraussetzung von 
ZPO 317 möglich 

Beschwerde an das Obergericht (OGer)

 ist subsidiär zur Berufung 

 eingeschränkte Beschwerdegründe (vgl. 
ZPO 320) 

 grundsätzlich keine Hemmung der 
Rechtskraft des angefochtenen Entscheid 

 keine Noven zulässig 

Mietgericht

Streitwert unter Fr. 10'000.-  Streitwert über Fr. 10'000.-
oder nicht schätzbar 

Streitwert über Fr. 15'000.- und es wird nur 
die Verletzung von Bundesrecht und / oder 
kantonalem Verfassungsrecht geltend gemacht 

Streitwert unter Fr. 15'000.- 

Subsidiäre Verfassungsbeschwerde an 
das Bundesgericht 

Beschwerde in Zivilsachen an das 
Bundesgericht 


